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SATZUNG DER GEMEINDE SARZBUTTEL UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 7 
Für das Gebiet ''westlich der Hauptstraße {L236}, östlich der Norderstraße und nördlich der Westerstraße'' 

TEIL A: PLANZEICHNUNG 
1 Es gilt die BauNVO 2017 1 
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ZEICHENERKLÄRUNG: 
Planzeichen Erläuterung Rechtsgrundlage 

1. FESTSETZUNGEN NACH § 9 BAUGB UND BAUNVO 2017 

GRZ0,25 

II 

0 

=- --
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Art der baulichen Nutzung 

Allgemeine Wohngebiete 

Beschränkung der Zahl der Wohnungen, 
z.B. 2 Wohnungen pro Baugrundstück 

Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl als Höchstmaß, z. B. 0,25 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, z.B. II 

Bauweise 

offene Bauweise 

nur Einzelhäuser zulässig 

Überbau bare Grundstücks­
flächen 

Baugrenze 

Verkehrsflächen 

Straßenverkehrsfläche 

Straßenbegrenzungslinie 

Grünflächen 

private Grünflächen - Strauch-Baum-Wallhecke 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

§ 4BauNVO 

§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
u. §§ 16 u. 17 BauNVO 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
u. § 22 BauNVO 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
u. § 23 BauNVO 

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

Kreis Dithmarschen, Gemeinde Sarzbüttel, Gemarkung Sarzbüttel, Flur 14 Herausgeber:@GeoBasis-OE/LVermGeo SH Sonstige Planzeichen 

Schnitt A - A: 

KFZ/R/F 

Straßenquerschnitt M. 1:100 6,50 

7,00 

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 15.09.2020. Die ortsübliche 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln vom 18,08.2021 
bis 26.08.2021 und ergänzend durch Bereitstellung auf der Internetseite des Amtes Mitteldithmarschen unter der Adresse 
"www.mitteldithmarschen.de". 

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach§ 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am 07.09.2021 durchgeführt. 

3. Die Gemeindevertretung hat am 07.12.2021 den Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung beschlossen und zur 
Auslegung bestimmt. 

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die 
Begründung haben in der Zeit vom 26.01.2022 bis 28.02.2022 während folgender Zeiten Montag - Freitag von 08:00 Uhr bis 
12:00 Uhr sowie Montag- Donnerstag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr nach§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die 
öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen 
Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, in der Zeit vom 10.01.2022 bis 18,01 .2022 
durch Aushang ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die 
nach§ 3 Absatz 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter „www.mitteldithmarschen.de" ins Internet eingestellt 

6. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegensch 
-bezeichnungen sowie Gebäude in den P 

Heide, den 
0 7 . . !PR. 1822 

D Grenze des räumlichen Geltungs­
bereiches des Bebauungsplanes 

II. DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER 

0 vorhandener Baumstandort 

260 Flurstücksbezeichnung, z.B. 260 

vorhandene Flurstücksgrenzen 

)( künftig entfallende Flurstücksgrenzen 

geplante Flurstücksgrenzen 

1 Ordnungsnummer der Baugrundstücke, z.B. 1 

§ 9 Abs. 7 BauGB 

7. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange am 15.03.2022 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt. 

8. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B) am 15.03.2022 als Satzung beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt 

Sarabüttel, den Q t JUiii ZDlZ 
BÜRGERMEISTER 

TEIL B: TEXT 

1. ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Allgemeine Wohngebiete - WA -

Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete - WA - sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO die 
nachfolgend aufgeführten ausnahmsweise zulässigen Nutzungsarten nach§ 4 Abs. 3 BauNVO 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für Verwaltungen, 
- Gartenbaubetriebe und 
- Tankstellen 

unzulässig. 

2. HÖHE BAULICHER ANLAGEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 

Die Oberkanten der Erdgeschossfußböden (Rohbau) werden für sämtliche Baugrundstücke mit max. 
0,60 m über der mittleren Höhenlage der zugehörigen öffentlichen Erschließungsfläche (Straße) festgesetzt. 

Die maximal zulässige Höhe von Gebäuden und Gebäudeteilen wird mit max. 9,0 m über der Oberkante des 
Erdgeschossfussbodens (Rohbau) festgesetzt. 

3. FESTSETZUNGEN ÜBER DIE ÄUSSERE GESTALTUNG 
BAULICHER ANLAGEN 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 LBO) 

3.1 Außenwandgestaltung: 
Verblendmauerwerk, Putz oder Holz. 
Teilflächen aus anderen Materialien sind bis zu einem Flächenanteil von 35 v.H. zulässig. 
Wintergärten und Windfänge sind darüber hinaus zulässig in Metall oder Kunststoff. 

3.2 Dachform: 
Sattel-, Krüppelwalm-, Walm-, Zelt- oder Pultdach 

3.3 Dachneigung: 
.Sattel-, Krüppelwalm- und Walmdach: 30 - 48 Grad 
Zelt- und Pultdach: 15 - 35 Grad 
Vegetationsdächer: 15 - 35 Grad. 
Untergeordnete Dächer sind allgemein zulässig bis zu einer Neigung von maximal 75 Grad. 
Wintergärten und Windfänge sind allgemein zulässig mit einer Dachneigung von O -15 Grad oder 
wie das zugehörige Gebäude. 

3.4 Dacheindeckung: 
Pfannen-., Schiefer- oder Metallfalzeindeckung, Vegetationsdächer sowie flächige Anlagen zur 
Gewinnung von Sonnenenergie. 

3.5 Garagen: 
Außenwandgestaltung der Garagen wie Gebäude (s. Ziff. 3.1). Die Außenwände der offenen 
Garagen (Carports) sind ausschließlich in Holzbauweise auszuführen. Dachneigung O - 30 Grad 
oder wie das zugehörige Gebäude (s. Ziff. 3.3). 

3.6 Nebenanlagen i.S. des§ 14 Abs. 1 BauNVO: 
Nebenanlagen i.S. des§ 14 Abs. 1 BauNVO sind zulässig bis zu 30 m3 umbautem Raum sowie einer 
maximalen Firsthöhe von 2,75 m. Diese Nebenanlagen unterliegen keinen gestalterischen 
Festsetzungen. 

3.7 Einfriedungen: 
Als Abgrenzung der Baugrundstücke zu den Erschließungsflächen sind nur Einfriedungen bis zu 
einer Höhe von max. 0,80 m über Oberkante Erschließungsflä che zulässig. 

3.8 Stellplätze: 
Auf den einzelnen Baugrundstücken sind mindestens 2 Stellplätze je Wohneinheit herzurichten. 

9. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit 
ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

Sarabüttel, den O 1 JUNJ 2()22 
BÜRGERMEISTER 

10. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung sowie Internetadresse der Gemeinde und Stelle, bei 
der der Plan mit Begründung auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und 
die über den Inhalt Auskunft erteilt, sind vom 01.Ci,,2022. bis 4'r.0&.2 0L2 durch Aushang ortsüblich bekannt 
gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen(§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die 
Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche(§ 44 BauGB) 
hinge'fYies~i;,~yvorden. Auf die Rechtswirkungen des§ 4Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin 
am l :>, J0111I ZOZ21n Kraft getreten. 

Sarabüttel, den 1 6, JUNI 2022 

BÜRGERMEISTER 

4. MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

4.1 Schutz der Strauch-Baum-Wallhecke 

Die festgesetzten Strauch-Baum-Wallhecken einschließlich der vorhandenen Überhälter sind zu erhal 
Das Bepflanzen der Strauch-Baum-Wallhecken mit nicht heimischen Arten ist unzulässig. 

4.2 Vorgartengestaltung 
Vorgärten {Bereiche zwischen Erschtießungsfläche und Bebauung) sind als Grünflächen anzulegen um 
unterhalten. Die Befestigung von Vorgärtenflächen bei notwendigen Zufahrten und Stellplätzen darf 1 
nötigen Umfang und mit wasserdurchlässigen Baustoffen erfolgen. 
Die Anlage von Kies- und Schottergärten ist ebenso allgemein unzulässig wie die Verwendung von 
Kunstrasen. 

4.3 Je Baugrundstück ist mindestens ein heimischer, standortgerechter Laubbaum mit einem Stammumf.: 
m Höhe von mindestens 12 cm anzupflanzen. 

4.4 Das anfallende Niederschlagswasser ist durch geeignete Maßnahmen direkt auf den jeweiligen 
Baugrundstücken zu versickern. Als Versickerungsanlagen können Mulden und Rohrrigolen sowie Siek 
verwendet werden. 

Aufgrund des§ 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach§ 84 der 
Landesbauordnung (LBO) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindeve 
vom 15.03.2022 folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 7 für das Geb 
"westlich der Hauptstraße (L236), östlich der Norderstraße und nördlich der 
Westerstraße" bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil 1 
erlassen: 

SATZUNG DER GEMEINDE SARZBÜTTEL ÜBER 
DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 7 

Für das Gebiet: "westlich der Hauptstraße (L236), östlich der 
Norderstraße und nördlich der Westerstraße" 

Verfahrensstand: Satzung März 2022 P LANUNGSG RUPPE 
Dip/. Ing. Hermonn Dirks 
Stodt- und La11ds,;hr,1ft$pla11un9 
Laher Weg 4 • 25746 Heide 
re1., 0482/8S93300 Fo11:048I/71091. 

ln/ol;lp""1""9'9"'111>NWb.d< 

http://www.mitteldithmarschen.de
mailto:info@planungsgruppe-dirks.de
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BEBAUUNGSPLAN NR. 7 GEMEINDE 5AR2BÜTTEL 

1. übergeordnete Planungen 

Landesentwicklungsplan 

Die maßgebliche raum planerische Grundlage für die Bauleitplanung in der Gemeinde Sarz­

büttel ist der am 13.07.2010 festgestellte und am 04.10.2010 in Kraft getretene 

LANDESENTWICKLUNGSPLAN SCHLESWIG-HOLSTEIN 2010 (LEP) in der Nachfolge des 

LANDESRAUMORDNUNGSPLANES SCHLESWIG-HOLSTEIN 1998 (LROPL). 

Der LEP ordnet der Gemeinde Sarzbüttel keine zentralörtliche Funktion zu. Der nächstgele­

gene Zentralort ist die, als Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums einge­

stufte, Stadt Meldorf im Südwesten sowie das Mittelzentrum Heide im Nordwesten. Inner­

halb des Gemeindegebietes stellt der LEP Bereiche als Vorbehaltsraum für Natur und Land­

schaft und als Entwicklungsraum fürTourismus und Erholung dar, 

Regionalplan 

In der Fortschreibung des Regionalplanes aus dem Jahr 2005 für den Planungsraumes IV ist 

der Gemeinde keine zentralörtliche Funktion zugeordnet. 

Die Osthälfte des Gemeindegebietes ist im Regiona lplan als Gebiet mit besonderer Bede~ 
tung für Tourismus und Erholung gekennzeichnet. Zudem werden Bereiche im Osten und 

im Westen der Gemeinde als Gebiete mit besonderer Bede.utvng für Natur und Landschaft 
dargestellt. Im Westen stellt der Regionalplan zusätzlich eine kleinere Fläche als Vorrang­

gebiet für den Naturschutz dar. 

Als Elemente der regionalen Infrastruktur sind die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Lan­

desstraße 236 sowie die als im Südosten als Gemeindegrenze fungierende Bundesstraße 

431 abgebildet. 

Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Sarzbüttel mit seinen Änderungen stellt 

den Plangeltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 7 als Fläche für die Land­

wirtschaft dar. Der Flächennutzungsplan wird im sog. Parallelverfahren nach 

§ 8 Abs. 3 BauGB geändert. Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes Nr. 7 der Gemeinde 

Sarzbüttel erfolgt zeitgleich. 

Im Rahmen des Bebauungsplanes wird die Fläche als Allgemeines Wohngebiet -WA- dar­

gestellt. Durch die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Sarzbüttel wird 

der Plangeltungsbereich dementsprechend als Wohnbaufläche -W- dargestellt. 

2. Lage und Umfang des Plangebietes 

Das Plangebiet umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 1,4 ha und befindet sich südwestlich 

des Hauptsiedlungsbereiches der Gemeinde Sarzbüttel. 

Begrenzt wfrd das Gebiet: 

• im Norden durch die ehemalige Kiesgrube, 

• Im Osten und Süden durch landwirtschaftlich genutzt e Fläche, 

PLANUNGSGRUPPE DIRKS MÄRZ 2022 
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BEBAUUMGSPLAN NR. 7 GEMEINDE SARZBÜTTEL 

• und im Westen durch die Grundstücke an der Norderstraße. 

Das Gelände weist eine Höhenlage von ca. 7 m - ca. 8,5 m über NHN auf. Das Gelände fällt 

in Richtung Süden leicht ab. 

3. Notwendigkeit der Planaufstellung und Standortauswahl 

Mit Stand vom 31. Dezember 2020 lebten in der Gemeinde Sarzbüttel insgesamt 695 Einwoh­

ner. Sarzbüttel ist amtsangehörige Gemeinde des Amtes Mitteldithmarschen mit Verwal­

tungssftz in Meldorf. 

In Kapitel 3.6.1 Wohnbauentwicklung in den Gemeinden des Landesentwicklungsplans (LEP) 

von 2010 ist festgelegt, dass jede Gemeinde einen ihrer Möglichkeiten entsprechenden Bei­

trag zur Weiterentwicklung der Siedlungsstruktur im Land leisten soll. Art und Umfang der 

Entwicklung sollen bedarfsgerecht und nach den gegebenen Voraussetzungen im Gemeinde­

gebiet gestaltet sein. Für die Gemeinde Sarzbüttel ist im Regionalplan keine zentralörtliche 

Funktion oder eine ergänzende überörtliche Versorgungsfunktion dargestellt. 

Bis zur Aufstellung neuer Regionalpläne wird der wohn bauliche Entwicklungsrahmen für Ge­

meinden in den ländlichen Räumen ohne zentralörtliche Funktion durch die Regelungen aus 

dem Landesentwicklungsplan definiert. 

Durch die am 17. Dezember 2021 in Kraft getretene Fortschreibung des Landesentwicklungs­

plans ist der der 31. Dezember 2020 der Stichtag, der für die Berechnung des wohnbaullchen 

Entwicklu'ngsrahmens der Gemeinden zu Grunde gelegt wird. 

Dementsprechend kann der Bestand von Wohneinheiten im Zeitraum zwischen 2022 und 

2036 um 10 %, ausgehend vom Bestand des 31. Dezember 2020, erweitert werden. Diese 

Prozentangabe bezieht sich ausschließlich auf die Wohneinheiten und nicht auf die Einwoh­

nerzahl, Gebäudeanzahl oder Siedlungsfläche. 

Grundsätzlich ist die Innenentwicklung, also eine Verdichtung der bereits vorhandenen Bau­

strukturen anzustreben. Allerdings hat eine Untersuchung der Innenentwicklungspotenziale 

(vgl. lnnenentwicklungspotenzialanalyse, 2016) gezeigt, dass diese nur sehr begrenzt vorhan-• 

den bzw. verfügbar sind. Di~ Ergebnisse der lnnenentwicklungspotenzlalanalyse wurden im 

Vorfeld zur vorliegenden Planung auf Aktualität hin überprüft. Insgesamt wurden ursprüng­

lich 16 potentielle Bauflächeh im Innenbereich identifiziert. Vor allem bei der Potehzialfläche 

III, die als Potentialfläche mit Baurecht ausgewiesen wurde, hat es seit der Analyse Verände­

rungen gegeben. Die Fläche bildet den zweiten Bauabschnitt des Bebauungsplanes Nr. 3 der 

Gemeinden und bietet Platz für 15 Baugrundstücke, Diese Grundstücke sind mittlerweile alle 

verkauft und zum größten Teil auch bereits bebaut worden, sodass weiterhin ein Bedarf nach 

neuen Wohnbaugrundstücl<en in Sarzbüttel besteht. An den übrigen Potenzialflächen in der 

Gemeinde hat sich seit Durchführung der Analyse im Jahr 2016 nichts verändert und es sind 

keine neuen Flächen hinzugekommen. Besonders die nicht gegebene Verfügbarkeit steht ei­

ner lnnutzungnahme der Potenzialflächen entgegen. 

PLANUNGSGRUPPE DIRKS MÄRZ 2022 
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BEBAUUNGSPLAN NR. 7 GEMEINDE SARZBÜTTEL 

Neben einer Untersuchung möglicherPotenzialflächen, wu~de Im Rahmen der lnnenentwick~ 

lungspotenzialanalyse zudem der wohnbauliche Entwicklungsrahmen für die Gemeinde er­

mittelt. Hier haben sich aber wie oben erwähnt signifikante Änderungen ergeben. 

Der Wohnungsbestand der Gemeinde Sarzbüttel betrug am 31.12.2020 351 Wohneinheiten 

(vgl. Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein). Dementsprechend ergibt sich 

für die Gemeinde ein theoretischer wohnbaulicher Entwicklungsrahmen von 35 Wohneinhei­

ten, die im Zeitraum von 2022 bis 2036 gebaut werden können. Auf diesen Rahmen sind die 

Baufertigstellungen sowie die Bebauungsplanreserven und die vorhandenen umsetzungsfä­

higen Innenentwicklungspotenziale anzurechnen. 

Nach Angaben der Amtsverwaltung sind bis Mitte des Jahres 2021 insgesamt drei Wohnein­

heiten fertig gestellt worden, die entsprechend vorn Entwicklungsrahmen abzuziehen sind. 

Diese Wohneinheiten sind alle innerhalb des Bebauungsplans Nr. 3 umgesetzt worden. In­

nerhalb des ersten Bauabschnitts verbleibt dadurch noch eine Bebauungsplanreserve. Glei­

ches gilt für den zweiten Bauabschnitt. 

Weitere Bebauungsplanreserven befinden sich innerhalb des Bebauungsplans Nr. 2 mit sei­

ner 1. Änderung. Hierfür sind noch drei Wohneinheiten vom Entwicklungsrahmen abzuzie­

hen. 

Zudem könnten auf der Potenzialfläche XV (vgl. Abb. 1) zwei weitere Grundstücke in Nutzung 

genommen werden. 

Nach Berücksichtigung der genannten Fertigstellungen, Bebauungsplanreserven und Innen­

entwicklungspotenzialen sind insgesamt acht Wohneinheiten vom wohnbaulichen Entwick­

lungsrahmen abzuziehen, sodass von der Gemeinde noch 27 Wohneinheiten entwickelt wer­

den können. 

Mit Hilfe des Bebauungsplanes Nr. 7 der Gemeinde Sarzbüttel sollen auf einer landwirtschaft­

lichen Nutzfläche weitere Wohnbaugrundstücke entwickelt werden . Dort sollen 17 neue Bau~ 

grundstücke für den traditionellen Einfamilienhausbau geschaffen werden. Insgesamt steht 

dafür eine Fläche von ca. 1,4 ha zur Verfügung. 

Die geplante Anzahl an Wohnbaugrundstücken liegt innerhalb des verbleibenden wohnbau­

lichen Entwicklungsrahmens von 27 Wohneinheiten. Die Gemeinde geht ctavon aus, dass sich 

ihre Annahme, dass auf ca. 10 % der Baugrundstücke die Anzahl der maximal zulässigen 

Wohneinheiten ausgeschöpft wird, auch für den vorliegenden Bebauungsplan bestätigen 

wird. Dies bedeutet, dass voraussichtlich 19 Wohneinheiten innerhalb des Plangebietes um­

gesetzt werden. Diese Anzahl bewegt sich im Rahmen des wohnbaulichen Entwicklungsrah­

mens und entspricht fofglich den Vorgaben des Landesentwicklungsplanes. 

Standortalternativen 

Die Gemeinde Sarzbüttel hat sich im Vorwege mit möglichen Standorten für das neue Wohn­

gebiet auseinandergesetzt. Dabei bildete die lnnenentwicklungspotenzialanalyse aus dem 

Jahr 2016 die Basis. Im Rahmen dieser Analyse wurden verschiedene Innenentwicklungspo­

tenzial aufgezeigt. 

Wie oben schon erwähnt hat es hier vor allem bei der Potenzialfläche III (Abb. 1} seitdem 

größerer Veränderungen gegeben, da die Grundstücke mittlerweile alle verkauft und größ­

tenteils bebaut wurden. 
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Abgrenwng tnMnbueich 

Abbildung 1: Übersicht der lnnenentwicklungspotenzJale der Gemeinde Sarzbüttel 

GEMEINDE SARZBÜTTEL 

Für die Potenzialfläche I hat der Eigentümer erklärt, dass die Fläche für den Eigenbedarf vor­

gesehen ist. Bei der Potenzialfläche XV wäre zu prüfen, ob die Immissionen der angrenzenden 

Molkerei mit den Anforderungen an eine Wohnnutzung vereinbar sind. 

Bei den weiteren Potenzialflächen haben die Realisierungshemmnisse weiterhin bestand. Zu­

dem bietet keine der Potenzialflächen der Gemeinde ausreichend Platz um ein Wohngebiet 

in der hier geplanten Größe umzusetzen. Die Gemeinde Sarzbüttel hat sich daher dazu ent­

schieden, mittels einer planungsrechtlichen Aufbereitung von Flächen neue Wohnbaugrund­

stücke zu entwickeln und den Interessenten zur Verfügung zu stellen. 

Im Außenbereich sind ebenfalls verschiedene Flächen, die aus städtebaulicher Sicht in Frage 

kommen könnten diskutiert worden (Abb. 2). Alle drei Flächen schließen an den Innenbereich 
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an und würden zu einer gewissen Arrondierung des Siedlungskörpers der Gemeinde beitra­

gen. 

Abblldung 2: Übersicht der diskutierten Alternativflächen im Außenbereich 

Die erste Fläche befindet sich zwischen der Hauptstraße und der Löwenstraße und grenzt 

unmittelbar an die dort ansässige Molkerei an. Hier müsste zunächst einmal überprüft wer­

den, ob die Emissionen, die von der Molkerei ausgehen, mit gesunden Wohnverhältnissen 

v.ereinbar sind. Außerdem gibt es schon seit längerer Zeit das Bestreben der Molkerei den 

Betrieb auf dieser Fläche zu erweitern, sodass die Fläche für eine wohnb_auliche Weiterent­

wicklung letztlich ausschied. 

Die zweite Fläche liegt östlich der Hauptstraße, gegenüber der Molkerei, sodass die Emissio­

nen auch für diese Fläche berücksichtigt werden müssten. Des Weiteren befinden sich in un­

mittelbarer Nähe der Fläche mehrere landwirtschaftliche Betriebe sowie landwirtschaftlich 

genutzte Flächen. Somit ist auf dieser Fläche mit erhöhten Immissionsbelästigungen zu rech­

nen, was sie für die Schaffung eines neuen Wohngebietes unattraktiv macht. 

Die dritte Fläche, zwischen Hauptstraße und Eichenweg gelegen, ist der bevorzugte Standort 

für eine neues Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde, sodass auch diese Fläche für das neue 

Wohngebiet ausschied. 

Die Fläche, auf welcher das heue Wohngebiet letztlich umge.setzt werden soll, bietet die 

Möglichkeit den Siedlungskörper im Zentrum zu verdichten. Hierfür wurde bereits bei der 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 3 die Möglichkeit geschaffen an die geplante Straße an­

zuschließen und das Wohngebiet nach Osten hin zu erweitern. Da ein Teil der östlich an den 

Bebauungsplan Nr. 3 anschließenden Flächen nun verfügbar war, hat sich die Gemeinde dazu 
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entschieden, die damals bereits geplante Erweiterung in diesem Bereich mit dem hier vorlie­

genden Bebauungsplan Nr. 7 planungsrechtlich zu unterlagern. Perspektivisch kann auch das 

neue Wohngebiet nach Osten erweitert werden, um so eine gesch lossene Bebauung bis hin 

zur Hauptstraße zu erreicheh. 

4. Planinhalte 

Der vorliegende Bebauungsplan Nr. 7 der Gemeinde Sarzbüttel soll die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Schaffung von 17 Baugrundstücken für den individuellen Woh­

nungsbau schaffen. 

Die Bauflächen innerhalb des Plangebietes werden in der PLANZEICHNUNG - TEIL Ades vor­
liegenden Bebauungsplanes insgesamt als Allgemeine Wohngebiete - WA -festgesetzt. 

Die durchschnittliche Größe der zukünftigen Wohnbaugrundstücke beträgt ca. 700 m2
• Die 

verschiedenen vorgesehenen Grundstücksgrößen reichen von ca. 630 m2 bis z.u ca. 805 m2• 

Als maximal zulässiges Maß der baulichen Nutzung wird eine GRZ von 0,25 festgesetzt. Dieser 

Versiegelungsgrad entspricht in etwa dem des umgebenden Sledlungsbereiches; somit ent­

steht hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung ein homogener Siedlungsbereich. 

Die zulässige Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß wird mit II festgesetzt. So sollen aktuell 

nachgefragte Haustypen (,,Stadtvilla" - ,,Toskana-Haus") realisiert werden können. 

Für alle Baugrundstücke wird im Bebauungsplan eine offene Bauweise festgelegt. Auf allen 

Wohnbauflächen ist nur die Errichtung von Einzelhäusern zulässig, Durch diese Festsetzun­

gen wird insgesamt der angestrebte Charakter eines ,,Einfamilienhaus-Gebietes" planungs­

rechtlich unterlagert. 

Für die Wohnbaugrundstücke wird eine maximal zulässige Anzahl von je zwei Wohneinhei­

ten festgesetzt. So kann derfür das Plangebiet angestrebte Charakter eines Einfamilienhaus­

Gebietes sichergestellt werden, während gleichzeitig auch ein familiäres Mehrgenerat!onen­

haus, das üblicherweise zwei Wohnungen hat, ermöglicht wird. Zudem soll eine Bebauung 

mit Mehrfamilienhäusern, die der Umgebung widerspricht, unterbunden werden. 

Festgesetzte Baugrenzen bilden „Baufenster", in denen Hauptgebäude platziert werden kön­

nen und führen die künftige Bebauung entlang der Erschließungsstraße. 

Die Erschließung des Wohngebietes soll über eine neu herzurichtende Wohnstraße erfolgen. 

Zur Flächensicherung sieht der Bebauungsplan dafür öffentliche Straßenverkehrsflächen 

vor. Als Erschließungsstraße ist eine insgesamt 7 m breite Wohnstraße für den Mischverkehr 

(Straßenschnitt A - A) vorgesehen. Die Straße wird ringförmig durch das Wohngebiet verlau­

fen, sodass man ohne zu wenden in die Straße hinein oder heraus fahren kann. Im Nordosten 

kann die Straße im Falle einer zukünftigen Erweiterung des Wohngebietes fortgeführt wer­

den. Der Anschluss der Wohnstraße an das Straßenverkehrsnetz erfolgt im Westen über die 

Norderstraße. 
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An der Nord-, Süd- und Westseite des Plangebletes befinden sich Knickstrukturen. Diese wer­

den naturschutzrechtlich faktisch 1,entwidmet" und als private Grünflächen mit der Zweck­

bestimmung Strauch-Baum-Wallhecke festgesetzt. Als solche sind sie zu erhalten und z.u pfle­

gen und dienen gleichzeitig als optische Abgrenzung sowie als Lebensraum für Flora und 

Fauna. 

lm TEXT • TEIL B des Bebauungsplanes werden unter Pkt. 1 - Art der baulichen Nutzung in­

nerhalb der festgesetzten WA-Gebiete die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässi­

gen Nutzungsarten 

• Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

• Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

• Anlagen für Verwaltungen, 

• Gartenbaubetriebe und 

• Tankstellen 

ausgeschlossen. 

Aufgruhd des m1t diesen Nutzungen verbundenen erhöhten Verkehrsaufkommens sind diese 

mit der für den Gesamtbereich angestrebten hohen Wohnqualität nicht vereinbar. Die vor­

gesehenen Erschließungsflächen sind für die Aufnahme des aus diesen Nutzungen gegebe­

nenfalls resultierenden zusätzlichen Verkehrsaufkommens nicht ausgelegt. 

Gartenbaubetriebe sind in der Regel mit hohem Flächenverbrauch verbunden, der mit der 

vorgesehenen wohn baulichen Entwicklung des Gesamt bereiches nicht in Einklqng zu bringen 

ist. Tankstellen verursachen zudem störende Emissionen, die gleichfalls nicht mit dem künf, 

tigen Charakter des Plangebietes zur Deckung zu bringen sind. 

Unter Pkt. 2 - Höhe baulicher Anlagen werden Festsetzungen zur Höhe der baulichen Anla­

gen getroffen. Die Oberkanten der Erdgeschossfußböden (Rohbau) werden nach § 9 

Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO für sämtliche Baugrundstücke mit max. 

0,6 m über der mittleren Höhenlage der jeweils zugehörigen öffentlichen Erschließungsflä­

che festgesetzt. Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird auf eine Höhe von 9,0 m über 

Oberkante der Erdgeschossfußböden (Rohbau) begrenzt. 

Durch diese Festsetzungen werden umfeldverträgliche Höhenentwicklungen der künftigen 

Gebäude sichergestellt. 

Unter Pkt. 3 - Festsetzungen über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen nach 

§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 4 LBO werden verschiedene Festsetzungen über die äußere 

Gestaltung baulicher Anlagen getroffen. 

Es wird festgesetzt, dass die Außenwandgestalt ung der Gebäude überwiegend mitVerblend­

mauerwerk, Putz oder Holz erfolgen muss. Teilflächen können auch mit anderen Materialien 

gestaltet werden, Wintergärten und Windfänge sind zudem auch in Metall- oder Kunststoff­

bauweise zulässig. 

Als Dachformen werden Sattel-, Krüppelwalm-, Walm-, Zelt-, oder Pultdächer sowie Vegeta­

tionsdächer zuglassen. Satte-, Krüppelwalm- und Walmdächer sind mit einer Dachneigung 
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zwischen 30 und 48 Grad zulässig. Die übrigen Formen sind mit einer Neigung zwischen 15 

und 35 Grad zulässig. Für untergeordnete Dächer ist eine Neigung von maximal 75 Grad und 

für Dächer von Wintergärten und Windfängen eine Neigung von maximal 

15 Grad zulässig. Für die Dacheindeckung werden Pfannen-, Schiefer- oder Metallpfalzeinde­

ckungen sowie Vegetationsdächer und flächige Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie 

zugelassen. 

Hier ist darauf hinzuweisen, dass das Plangebiet im Bereich einer militärischen Jettiefflug­

strecke liegt. Bei der Installation von Photovoltaikanlagen ist daher darauf zu achten, dass 

eine Blendung der Flugzeugführer auszuschließen/zu minimieren ist. 

Für Garagen sind dieselben Außenwandgestaltungen wie für dle Hauptgebäude zulässig. Car­

ports sind ausschließlich in Holzbauweise zu errichten. Die Dachneigung ist bis maximal 30 

Grad oder wenn sie der des Hauptgebäudes entspricht zulässig. 

Nebenanlagen sind bis zu einer Größe von 30 m3 umbauten Raum und einer maximalen First­

höhe von 2,75 m zulässig und unterliegen keinen gestalterischen Festsetzungen. 

Weiterhin wird festgesetzt, dass als Abgrenzung der Baugrundstücke zu den Erschließungs­

flächen nur Einfriedungen bis zu einer Höhe von mciximal 0,8 m über der Oberkannte der 

Erschließungsfläche zulässig sind. 

Auf den Baugrundstücken sind außerdem jeweils mindestens zwei Stellplätze pro Wohnein­

heit herzurichten. 

Die Festsetzungen sollen insgesamt für ein charakteristisches Einfamilienhausgebiet und eine 

optische Anpassung an die angrenzende Bebauung sorgen und den zukünftigen Eigentümern 

dennoch ein gewisses Maß an gestalterischem Spielraum für ihr Eigenheim überlassen. 

Unter Pkt. 4 - Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft wird unter Pkt. 4.1 zuerst festgesetzt, dass die Strauch-Baum-Wallhecken 

einschließlich der vorhandenen Überhälter zu erhalten sind und dass das Bepflanzen mit 

nicht heimischen Arten unzulässig ist. 

Hierdurch wird ein dauerhafter Erhalt vorhandener Strukturen em1öglicht. 

Für die Vorgärten wird unter Pkt. 4.2 festgelegt, dass diese als Grünflächen anzulegen und zu 

erhalten sind. Zudem darf die Befestigung von Vorgartenflächen für notwendige Zufahrten 

und Stellplätze nur im nötigen Umfang und mit wasserdurchlässigen Baustoffen erfolgen. Die 

Anlage von Kies- oder Schottergärten ist ebenso allgemein unzulässig wie die Verwendung 

von l<unstrasen. 

Außerdem wird festgesetzt, dass auf jedem Baugrundstück mindestens ein heimischer Baum 

als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 12 cm bei einem Meter Stamm­

höhe zu pflanzen ist (Pkt. 4.3). 

Diese Festsetzungen dienen in erster Linie der Berücksichtigung der Belange des Ncitur- und 

Landschaftsschutzes. Darüber hinaus wird so eine ausreichende Begrünung des Plangebietes 

sichergestellt, die regelmäßig der notwendigen Vielfalt der Natur dient. 

Unter Pkt. 4.4 wird festgesetzt, dass das anfallende Niederschlagswasser durch geeignete 

Maßnahmen direkt auf den Grundstücken zu versickern ist. Als Versickerungsanlagen können 

Mulden und Rohrrigolen sowie Sickerschächte verwendet werden. 
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5. Verkehrserschließung und -anbindung 

Die äußere Erschließung des Plangeltungsbereiches an das übergeordnete Straßenverkehrs­

netz erfolgt durch Anbindung an die Norderstraße. Diese fuhrt in nördlicher Richtung auf die 

Straße Sandberg und in südlicher Richtung auf die Westerstraße. Von den beiden Straßen aus 

erreicht man in östlicher Richtung die Hauptstraße (l236), über die man in nördlicher Rich­

tung die Gemeinde Nordhastedt und in südlicher die Bundestraße 431 erreicht. 

Die innere Erschließung wird durch eine neu anzulegende Straße sichergestellt. Diese schließt 

an der westlichen Grenze des Plangebietes an die im Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde 

vorgesehene Anschlussstelle der Norderstraße an. Die Straße wird ringförmig angelegt, um 

auf eine Wendeanlage verzichten zu können, 

Die Profilierung der Straße (Schnitte A - A) mit einer Bruttobreite von 7,00 m orientiert sich 

am Wohnwegtyp 1.1, Bild 25 (empfohlene Querschnitte für die typische Entwurfssituation 

11 Wohnweg") der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06). Für diese neu herzu­

stellende Straße ist durchgehend von einer Entwurfsgeschwindigkeit von maximal 

30 km/h auszugehen. 

Alle Baugrundstücke werden direkt an öffentliche Verkehrsflächen angebunden. 

6. Ruhender Verkehr 

Der Plangeltungsbereich umfasst 17 Baugrundstücke. Die nach der Landesbauordnung 

Schleswig-Holstein erforderlichen Stellplätze sind auf den jeweiligen Baugrundstücken her­

zurichten. Daher wird festgesetzt, dass auf jedem Baugrundstück zwei Stellplätze pro 

Wohneinheit herzurichten sind. 

Den einschlägigen fachlichen Rahmenbedingungen folgend sind in geplanten Baugebieten 

ohne private Stellplatzdefizite in der Regel eine Parkmöglichkeit im (öffentlichen) Bereich 

für etwa 3 - 6 Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Bei insgesamt 17 Grundstücke mit einer 

erwarteten Anzahl von max. 19 Wohneinheiten wird somit die Schaffung von 4 zusätzlichen 

Besucherparkplätzen notwendig. Die erforderlichen öffentlichen Parkplätze werden im Ver­

lauf der neu herzustellenden Erschließungsstraße im Längsverlauf angeordnet. 

Der zu erwartende Bedarf an öffentlichen Parkflächen innerhalb des Bebauungsplanes 

Nr. 7 der Gemeinde Sarzbüttel ist somit abgedeckt. 

7. Naturschutz und Landschaftspflege 

Der vorliegende Bebauungsplan Nr. 7 der Gemeinde Sarzbüttel für das Gebiet: 11westlich 

der Hauptstraße (l236), östlich der Norderstraße und nördlich der Westerstraße" wird ge­

mäß § 13b BauGB im sog. ,,beschleunigten Verfahren" aufgestellt; er dient der Einbezie­

hung von Außenbereichsflächen zum Zwecke der Wohnnutzung. Die Anwendung des be­

schleunigten Verfahrens nach § 13 BauGB entbindet die Gemeinde von der Verpflichtung 
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zur Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und der Erstellung eines 

Umweltberichtes nach§ 2 BauGB. 

Im gesonderten ARTENSCHUTZRECHTLICHEN FACHBEITRAG wird gern. § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 

BNatSchG geprüft, ob durch die Realisierung des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 7 der 

Gemeinde Sarzbüttel Verstöße gegen die Verbotstatbestände der Tötung, der Zerstörung 

oder der Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und der erheblichen Störung 

von besonders oder streng geschützten Tierarten ausgelöst werden oder wildlebende 

Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur ent­

nommen werden bzw. ihre Standorte beschädigt oder zerstört werden. Weiterhin ist zu 

prüfen, ob gegebenenfalls artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen zLt ergreifen 

sind. 

Planerische Vorgaben und Ziele anderer Fachplanungen 

Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan ist ein Instrument auf der Ebene der Städte und Gemeinden und stellt 

den Handlungsrahmen mit entsprechenden Maßnahmen für die beabsichtigte Siedlungs­

entwicklung, die unbebaute Flur sowie Wald- und Naturschutzflächen dar. Er orientiert sich 

an den§§ 1, 2 und 11 BNatS-chG. Sie konkretisieren die Landschaftsrahmenplan flächenge­

nau und bilden die Grundlage für deren Erstellung. 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Sarzbüttel aus dem Jahr 2002 stellt die Fläche des Plan­

gebietes in der Karte „Bestand" als lahdwirtschaftllche Nutzfläche - Grünland dar. An der 

westlichen, nördlichen und südlichen Grenze des Plangeltungsbereiches sind Knickstruktu­

ren verzeichnet, eine weitere Knicl<struktur mittig durch das Plangebiet verlaufend in Ost­

west-Richtung. Die Fläche westlich der überplanten Fläche wird als „Neubaugebiet" abge­

bildet, die Fläche nördlich als „Sonstige Grünfläche''. Ca. 140 m westlich vom Plangeltungs­

bereich ist eine Waldfläche und eine Salzwiese verzeichnet. In der Karte Planung ist die 

überplante Fläche als „Mittelfristige Siedlungserweiterung" dargestellt. Die weiteren Struk­

turen der Bestandskarte bleiben erhalten. Entsprechend folgt die vorliegende Plahung dem 

aktuellen Landschaftsplan. 

Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft (§21-§30 BNatSchG, LNatSchG1 

LWaldG) 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich Knickstrukturen, dte nach§ 30 BNatSchG i. V. m. § 21 

LNatSchG als gesetzlich geschützte Biotope anzusprechen sind. Die Knicks wiesen unter­

schiedlich stark ausgeprägte Überhälter (zumeist Stieleichen, Brusthöhendurchmes­

ser-BHD- bis zu 90 cm) sowie Gehölz in Form von zumeist Weißdorn, Holunder und jungen 

Stielelche und Birken auf. 

Im weiteren Umgebungsbereich des Plangebietes findet sich, wie bereits beim Landschafts­

plan aufgezeigt, eine Waldfläche. Diese ist ca. 140 m in östlicher Richtung entfernt und liegt 

damit außerhalb des nach§ 24 LWaldG zu beachtenden Abstandes von 30 m. Aufgrund der 

Entfernung wird die Waldfläche von der Planung nicht tangiert. 

Plangebiet 

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche von ca. 1,4 ha und befindet sich mittig im Sied­

lungsbereich der Gemeinde Sarzbütte). Das Gebiet wird im Norden durch das Gelände einer 
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ehemaligen Kiesgrube, die sich heute als Grünfläche mit Spielplatz darstel lt, begrenzt. Öst­

lich und südlich des Plangeltungsbereiches schließen sich landwirtschaftliche Nutzflächen 

an. Westlich neben dem Plangebiet liegt die Wohnbebauung der Norderstraße. 

Das Plangebiet wurde am 09.11.2021 begangen, Die Fläche des Plangebiets besteht aus 

einer Grünlandfläche mit Pferdebeweidung, welche nördlich, südlich und westlich von 

Knicks umrandet ist und mittig in West-Ost Richtung von einem Knick durchzogen ist. 

Der Knick an der südlichen Plangebietsgrenze soll entwidmet werden und als „Strauch­

Baum-Wallhecke" festgesetzt werden und somit weiterhin unverändert als Lebensraum zur 

Verfügung stehen, allerdings ohne den Biotopschutz und die Vorgabe, einen 3 m Schutz­

streifen beidseitig des Wallkörpers einzuhalten. 

Der Südknick war im östlichen Bereich mit zwei ausgeprägten Stieleiche-Überhältern be­

wachsen (Brusthöhendurchmesser (BHD) 60 cm und 95 cm). Jüngere Stieleiche-Überhälter 

im westlichen Bereich wiesen einen BHD von 20-30 cm auf. Die Gehölzschicht setzte sich 

vor allem aus Weißdorn, Schlehen und jungen, selbstausgesäten Stieleichen zusammen, Im 

Westen wuchsen einige Spätblühende Traubenkirschen. 

Der Knick an der Nordgrenze des Plangebietes ist ebenfalls zur Entwidmung vorgesehen 

und soll ebenfalls als „Strauch-Baum-Wallhecke" erhalten werden. Im östlichen Bereich die­

ses Knicks wuchs ein Überhälter (Bergahorn, BHD 60 cm). Weiterhin wies der Knick einen 

sehr dichten Gehöl,bewuchs auf, stark dominiert durch Weißdorn und Holunder. Ganz im 

Westen fand sich ein weiterer Bergahorn (BHD 30 cm) auf diesem Knick. 

Auf dem zur Entfernung vorgesehene Knick zwischen Flurstück 260 und 16 waren vier ältere 

Stlelelchen-Überhälter (BHD 50-65 cm) und ein Jüngerer (BHD 30 cm) vorhanden. Die Ge­

hölzschicht zeichnete sich hier überwiegend durch junge Birken und Spätblühende Trau­

benkirsche und mäßig Bewuchs von Weißdorn und Holunder aus. 

Der Knick, welcher westlich ans Plangebiet grenzt, soll ebenfalls entwidmet werden und 

z. T. durchbrochen werden (auf Höhe des bereits vorhandenen Verkehrsweges), um eine 

Zufahrt zum Plangeltungsbereich zu schaffen. Auf diesem Knick fanden sich zwei Blrken 

(BHD 35 cm), junge Eichen, Spätblühende Traubenkirsche und nichtheimische Ziergehölze. 

An diesem Knick war auf der Wallkrone ein Zaun gesetzt. 

Die l<nickstrukturen sind nach§ 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 LNatSchG von beson­

derer Bedeutung für die Biodiversität und die kulturelle Identität des Landes und stellen ein 

gesetzlich geschütztes Biotop dar, 

Planung 

Innerhalb des Plangeltungsbereichs ist die Erschließung von 17 Wohnbaugrundstücken und 

der Neubau von Einfamilienhäusern geplant. 

An der Westseite des Plangebiets ist für die Neuanlage einer Straßenverkehrsfläche und die 

Zufahrt zum Plangebiet ein Knickdurchbruch von 10 m geplant und die Entwidmung des 

verbleibenden hier verlaufenden Knicks. Knicks welche an der Nord- und Südgrenze des 

Plangebietes verlaufen sollen ebenfalls entwidmet werden. Diese zu entwidmenden Knicks 

werden als „Strauch-Baum-Wallhecke" festgesetzt und stehen weiterhin unverändert als 

Lebensraum zur Verfügung. Die Entfernung eines Knicks, welcher mittig in West-Ost-Rich­

tung durchs Plangebiet verläuft, ist unumgänglich, um Platz für die geplanten Baugrundstü­

cke und die Verkehrsflächen zu schaffen. Eine Planung der Wohnbaugrundstücke unter Er-

PLANUNGSGRUPPE DIRKS MÄRZ2022 
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haltung und Entwidmung dieses Knicks ist aus Erschließungsgründen sowie der Verkehrs­

führung nicht möglich. Sowohl die Knicl<entfernungen als auch die Knickentwldmungen sind 

kompensatlonsbedürftige und seitens der UNB genehmigungspflichtige Vorgänge. Die ent­

sprechenden Unterlagen (Antrag und Verzeichnis des Ersatzknicl<s) werden der UNB zeitnah 

vorgelegt. 

Die anderen Knickstrukturen werden nicht verändert und bleiben nach der Entwidmung als 

Strauch-Baum-Wallhecke erhalten. Die Entwidmung der Knicks ist notwendig, da aufgrund 

der zukünftigen Wohnnutzung, diese Knickstrukturen nicht ausreichend vor Beeinträchti­

gungen geschützt werden können. Die Knicks werden daher naturschutzrechtllch entwid­

met und gern. § 9 Abs. 1 Nr. 15b BauGB als private Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

Strauch-Baum-Wallhecken festgesetzt. Im Rahmen der vorliegenden Planung ist dement­

sprechend ein externer Ausgleich gemäß den Durchführungsbestimmungen zum Knick­

schutz des MELUR (2017) zu leisten. Hierdurch wird gewährleistet, dass die möglichen Be­

einträchtigungen der l<nickfunktion an anderer Stelle ausgeglichen werden und folglich die 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes insgesamt bewahrt wird. Die entwidmeten 

Knickstrukturen können somit zukünftig ohne Einschränkung der für l<nicks geltenden 

Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen erha lten bleiben. Im Textteil Teil B unter Pkt. 4.1 

sind Festsetzungen zum Schutz der Strauch-Baum-Wallhecken verbindlich geregelt worden. 

Demnach sind die entwidmeten Knicks, die im Bebauungsplan als Strauch-Baum-Wallhe­

cken festgesetzt sind, einschließlich der vorhandenen Überhälter zu erhalten. Das Bepflan­

zen der Strauch-, Baum- und Wallhecken mit nicht heimischen Arten ist unzulässig. 

Die geplanten Knickentwidmungen im Plangebiet sind im Verhältnis 1:1 und die Knlckbe­

seitigungen im Plangebiet sind in einem Verhältnis von 1:2 gemäß den Durchführungsbe­

stimmungen zum Knickschutz des MELUR (2017) auszugleichen. Die Eingriffs- und Aus~ 

gleichsbilanzierung bezüglich der Knickstrukturen innerhalb des Geltungsbereiches ist Ta­

belle 1 zu entnehmen. Insgesamt sind 706 m l<nicl< zu kompensieren (Tab.1). 

PLANUNGSGRUPPC DlnKS M.i\RZ2022 
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Tabelle 1: Kompensatronsbedarf „Khick" für den Bebauungsplan Nr. 7 der Gemeinde Sarzbüttel. 

Überplanung 
"Knick" 

Länge 

Entwidmung 

Südknick 135 m 

Nordknick 160 m 

Westknick 
(Gesamt-
länge: 99 m) 89 m 

Entfernung 

Knick zw. Flur-
stück 260 und 
16 151 m 

Westknick 10 m 

Ausgleichsmaßnahmen 

Knicka.usgleich: 

Anrechenbarkeit zum 
Faktor l<ompensationsbedarf Kompensationsbedarf 

1 135 m 

1 160 m 

1 89 m 

2 302 m 

2 20 m 

Kompensationsbedarf "Knick" 

- Anrechenbarkeit zum Kompensationsbedarf 
= Summe Kompensationsbedarf "Knick" 

l 

706 m 

- 0 h1 
706 m 

Für den erforderlichen Ausgleich von 706 laufenden Knickmetern wird auf ein Knicköko­

konto zurückgegriffen. Dem Eingriff des B-Plans Nr. 7 der Gemeinde Sarzbüttel sollen 706 m 

Knickersatz des Knickökokontos mit dem Aktenzeichen 67.30.3-15/22 zugeordnet werden. 

Dieses Knickökokonto wird bei der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) Nordfriesland ge­

führt, Der geplante Ausgleichsknick liegt wie der entwidmete Knick im Naturraum Geest, 

irn Kreis Nordfriesland, in der Gemeinde Langenhorn, auf den Flurstücken 14/3, 17 /3, 54 

und 65 der Flur 32 sowie auf den Flurstücken 28 der Flur 31, Gemarkung Langenhorn. 

Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen 

Um die Eignung der nicht überbauten Flächen in dem Allgemeinen Wohngebiet weiterhin 

als Teilhabitate für Flora L(nd Fauna aufrecht z.u erhalten, wird unter Punkt 4.2. des Teil B 

(Text) festgesetzt, dass die Anlage von Kies- und Schottengärten und die Verwendung von 

Kunstrasen allgemein unzulässig ist. Vorgärten sind als Grünflächen anzulegen und nicht 

überbaute Flächen sind wasseraufnahmefähig z.u belassen. Der aktuelle Trend zu dieser 

„Vorgcirtengestaltung" ist sehr kritisch zu sehen. Zum einen ergeben sich negative klein kli­

matische Wirkungen dadurch, dass sich Steingärten im Sommer stärker als naturnahe Gär­

ten aufheizen (,,Hitzeinseln") und die in den Steinen gespeicherte Wärme in der Nacht wie­

der abgeben und nicht nur der Abkühlung entgegenwirken, sondern einen zusätzlichen 

Temperaturanstieg fördern. Weiterhin führt die Steinabdeckung zu einer gestörten Boden­

funktion und einem gestörten Wasserhaushalt, im Besonderen wenn wasserundurchlässige 

Folien unter den Steinen verlegt sind. Solche Flächen kommen einem stark versiegeltem 

Boden nahe. Mit wasserundurchlässigen Folien gestaltete Steingärten kann nicht nur der 

Niederschlag in diesen Bereich nicht mehr im Boden versickern, um dem Grundwasser zu­

geführt z.u werden, Starkregenereignissen können hier schnell zu Überschwemmungen füh­

ren. Auch die Gestaltung mit wasserdurchlässiger Folie ist problematisch, da diese Fläche 

PLANUNGSGRUPPE DIRKS MÄRZ2022 
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für Tiere (vor allem Insekten), die darauf angewiesen sind sich in den Boden zu vergraben 

(Überwinterung etc,) faktisch als versiegelter Boden gelten. Zusätzlich bieten begrünte und 

bepflanzte (Vor)gärten (im Gegensat z.zu vegetationsfreien bzw. -armen l(iesgärten) für die 

heimische Fauna Lebens- und Fortpflanzungsraum sowie Nahrungshabitate und können so­

mit im gewissen Maße zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen. Oftmals sind naturnah gestal­

tete Gärten in Städten und l<ommunen ein letzter Rückzugsort für viele Insekten- und an­

dere Tierarten. Aufgrund dieser gravierenden Auswirkungen auf zahlreiche Umweltkompo­

nenten sind Stein-, l<ies- bzw. Schottergärten insgesamt betrachtet als sehr problematisch 

anzusehen und die weitere Ausbreitung dieses „Trends" zu unterbinden. 

Weiterhin wird festgesetzt, dass pro Grundstück ein heimischer, standortgerechter Laub­

baum zu pflanzen ist (Mindestqualität 12 cm Stammumfang in 1 m Höhe), um den Verlust 

der Gehölze, welche im Zuge der Knickentfernung anfallen, zu verringern. 

8. Artenschutz 

Die Betrachtung des Artenschutzes erfolgt gesondert im eigentständigen Artenschutzrecht­

licher Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 7 der Gemeinde Sarzbüttel. 

Es wtrd gern. § 44 BNatSchG geprüft, ob durch die Rea lisierung des Bebauungsplanes Nr. 7 

der Gemeinde Sarzbüttel artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgelöst werden. Be­

trachtet werden alle artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzenarten des Anhang 

IV der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie sowie alle „europäischen Vogelarten" im Sinne der 

Vogelschutzrichtlinie, die potentiell im Plangeltungsbereich vorkommen können. 

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag kommt zum folgenden Ergebnis: 

Die artenschutzrechtliche Prüfung für den Bebauungsplan Nr. 7 der Gemeinde Sarzbüttel 

,,westlich der Hauptstraße (L 236), östlich der Norderstroße und nördlich der Westerstroße" 

hat ergeben, dass durch das Plan vorhaben Brutvögel potentiell betroffen sind. Das Plange­

biet weist aufgrund des Baum- und Gehölzbestondes, grundsätzlich Brutmöglichkeiten für 

Gehölzfreibrüter auf. An den teilweise krautig dicht bewachsenen l(nickwa/Jflanken sind 

Brutplatzpotentiale für versteckt brütende Bodenbrüter vorhanden. Im Rahmen der Reali­

sierung des Planvorhabens wird ein Knick, welcher mittig durchs Plangebiet in Ost-West­

Richtung verläuft inkl. des Gehöfzbestandes entfernt, weiterhin ist ein Knlckdurchbruch an 

der westlich ans Plangebiet grenzende Knickstruktur nicht zu verhindern, um die Zufahrt zu 

ermöglichen. Weitere Knickstrukturen im Norden und Süden des Plangebietes werden ent­

widmet und bleiben als ,,Strauch,Baum-Wal/hecke" weiterhin als Lebensraum erhalten. 

Diese Eingriffe dürfen nur mit einer Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde durch­

geführt werden. (siehe Begründung zum Bebauungsplan Nr. 7 der Gemeinde Sarzbüttel, Ka­

pitel 7.2). 

Um Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr, 1 bis 3 BNatSchG sicher ausschließen zu kön­

nen, ist eine Bauzeitenregelung für die Knickentfernung einzuhalten. Diese Arbeiten haben 

nach§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG außerhalb der Vogelschutzzeit (01.03-30.09.) stattzufinden. 

Entsprechend sind die /(nickentfernungen z wischen 01.10. bis zum 28./29.02.vorzuneh­

men. 

PlANUNGSGRUPPE DIRKS M ÄRZ 2022 
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Es sind im Umgebungsbereich ausreichend Ausweichquartiere (Brutplatzpotentiale und 
Nahrungshabitatpotentiale) f~ir die Avifauna vorhanden, weshalb die Funktionsfähigkeit der 
Fortpflanzungs- und Ruhestäitten trotz Eingriff im räumlichen Zusammenhang erhalten 
bleibt. Für die zu entfernenden Knickstrukturen ist eine Kompensation erforderlich (siehe 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 7 der Gemeinde Sarzbüttel, Kapitel 7.2). 

Durch die Umsetzung des Plorworhabens werden keine Verbotstatbestände noch § 44 Abs. 
1. BNotSchG ausgelöst, sofern die entsprechenden Vermeidungsmaßnahmen in Form von 
der gesetzlich vorgeschriebenen Vogelschlitzzeit bei der Knickentfernung berücksichtigt 
werden. 

9. Ver- und Entsorgung 

9.1 Abwasserbeseitigung 

Schmutzwasser (Ingenieurbüro Bornholdt) 

Die Gemeinde Sarzbüttel verfligt zur Abwasserbeseitigung über eine Mischwasserkanalisa­
tion und eine Teichkläranlage„ Die Mischwasserkanalisation wurde im Laufe der Jahre im­
mer wieder durch Wohngebiete erweitert, die im Trennsystem entwässert werden. Auch für 
die Entwässerung des Bebauu1ngsplanes Nr. 7 ist ein Trennsystem vorgesehen. 
Das Schmutzwasser aus dem neuen Baugebiet soll an den vorhandenen Schmutzwasserka­
nal im Baugebiet Nr. 3 „Norderstraße" abgegeben und damit letztendlich der Teichkläran­
lage in Sarzbüttel zugeführt werden. 

Niederschlagswasser 

Aufgrund immer schneller voranschreitender Oberflächenversiegelung, gibt das Land 

Schleswig-Holstein vor, dass irn Zuge der Bauleitplanur,g bereits das Thema „Wasserrecht­

liche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Sch leswig-Holstein" behandelt wird. 

Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Thema Wasserwirtschaft in der Planung neuer 

Erschließungsgebiete oder der baulichen Umgestaltung von Flächen rechtzeitig berücksich­

tigt wird. 

Aus diesem Anlass wurde zunäichst durch das Ingenieurbüro Neumann aus Eckernförde eine 

Baugrunduntersuchung des Plangebietes und anschließend, auf Grundlage dieser, eine Be­

wertung der Wasserhaushaltsbilanz durch das Ingenieurbüro Bornholdt aus Albersdorf 

durchgeführt. 

Die Baugrunduntersuchung ha1t ergeben, dass der Boden im gesamten Geltungsbereich ver­

sickerungsfähig ist. Daher ist das Regenwasser durch geeignete Maßnahmen zur Versicke~ 

rung dezentral auf den jeweili'gen Baugrundstücken abzuführen. 

Abwasserbeseitigung/ Nachweis nach A-RWl (Ingenieurbüro Bornholdt) 

Bezüglich der Regenwasserenitsorgung soll zunächst untersucht werden ob eine dezentrale 
Versickerung auf den 17 gep/a•nten Grundstücken möglich ist. 
Mit Datum vom 09.08.2021 wurde von der Peter Neumann Baugrunduntersuchung GmbH 
eine Baugrundbeurteilung ers,tel/t. 

PLANUNGSGRUPPE DIRKS MÄRZ2022 
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Aus der Ansprache der Bohrprofile ergibt sich folgender Schichtenau/bau; 

,,Aus den aufgetragenen Bohrprofilen ist ersichtlich, dass unter 0,30 - 0,50 mächtigen Mut­

terböden durchgehend bis zur Endteefe gewachsenen Sonde anstehen, Bei den gewachse­

nen Sanden handelt es sich größtenteils um Feinsande mit unterschiedlichen Anteilen der 

übrigen Slebkornfraktionen ". 

Grundwasser wurde in Tiefen von 5,40 m bis 5, 70 m unter Gelände angetroffen. 

Der Kr Wert der Feinsande wurde mit der Methode nach USBR aus den Sieblinien der einzel­

nen Bohrpunkte bestimmt und schwankt zwischen 2,1 * 10·5 m/s und 8,4 * 10-s m/s. Die 

dezentrale Versickerung der Niederschlagsabflüsse auf den Grundstücken Ist somit möglich 

und wird im Bebauungsplan festgesetzt. Als Versickerungsanlage können neben Mulden 

und Rohrrigolen auch Sickerschöchte gewählt werden, 

Der Niederschlagsabfluss von den öffentlichen Verkehrsflächen wird mit einem Regenwas­

serkanal gesammelt und an den vorhandenen Vorflutkanal ON 300 B in der Norderstraße 

(B-Plan Nr. 3) abgegeben. Die hydraulische Leistungsfähigkeit dieses Kanales reicht für die 

zusätzlichen Abflüsse von den Verkehrsflächen des B-Planes Nr. 7 aus. 

Die derzeitige Entwässerung der landwirtschaftlich genutzten Weide stellt sich wie folgt dar: 

Die Niederschlagsanteile, die nicht durch Verdunstung und Pflanzenverbrauch verloren ge­

hen, versickern komplett in den Gn.mdwasserleiter. 

Für das Baugebiet ist nun folgende Regenwasserentsorgung vorgesehen: 

1. Dezentrale Versickerung der Niederschlagsabflüsse auf den Baugrundstücken. 

2. Ableitung der Niederschlagsabflüsse von den Verkehrsflächen in den Regenwasserkanal 

In der Norderstraße. 

In der Berechnung nach A-RW 1 auf den folgenden Selten ist: 

Fläche Teilgebiet: Gesamtfläche des Bebauungsplanes = 1,417 ho 

Nicht versiegelte Fläche: Gesamtfläche - Fläche 1 bis 4 = 

1,417- 0,238-0,119 - 0,119 - 0,209 = o, 732 ha 

Fläche 11 Steildach = Hausdächer, die an eine Versfckerungsanlage angeschlossen sind: 17 

Grundstücke x 140 m2 = 0,238 ha 

Fläche 2, Flachdach = Nebengebäude, die an eine Versickerungsonlage angeschlossen sind: 

50 % der Hausdächer= 0,119 ha 

Fläche 3, Pflaster mit offenen Fugen = private gepflasterte Flächen, die an eine Versicke­

rungsanloge angeschlossen sind: 50 % der Hausdächer= 0,119 ha 

Fläche 4, Pflaster mit dichten Fugen = öffentliche Verkehrsflächen, die an den Regenwas­

serlwnal in der Norderstraße angeschlossen sind: 0,209 ho 

Wie der Programmausdruck II Wasserhaushaltsbilanz Teileinzugsgebiet" auf den folgenden 

Seiten zeigt, sind für den Fall 1 die Kriterien für ,,Abfluss",,, Versickerung" und„ Verdunstµng " 

nicht eingehalten. Dies liegt in dem Umstand begründet, dass mehr als 5% des Nieder­

schlagsabflusses aus dem Baugebiet abgeleitet werden und dass voraussichtlich hauptsäch­

lich „geschlossene" Versickerungsonlagen (Rohrrigolen und Versickerungsschächte) auf den 

Privatgrundstücken entstehen werden. 

Für den Fall 2 sind alle Kriterien eingehalten. 

PLANUNGSGRUPPE ÜIRl<S MÄRZ 2022 
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E(n noch besseres Ergebnis ist auf Grund der Tatsache, dass im Baugebiet die Art der Versi­
ckerung nicht vorgeschrieben werden so//, nicht zu erwarten. 

Wasserhaushaltsbilanz Teileinzugsgebiet 

Teileinzugsgebiet: 

E'inzugsgebiet: 
Naturraum: 
Landkreis/Region: 

Größe: 

1 

8-Plan Nr 7 

Geest 

Dithmarschen Ost (G-3) 

1,417 ha 

Potentiell naturnaher Referenzzustand des Teileinzugsgebietes 

Größe der Fläche: 
a-g-v-Werte: 

ha 

1,417 ha 

a: 1,20 % 0,017 ha g: 44,60 % 0, 632 ha v: 54,20 % 0,768 

Nicht versiegelte (natürliche) Fläche im veränderten Zustand 

Größe der Fläche: 
a-g-v-Werte: 

ha 

Teilfläche Nr. 1: 

Flächentyp: 
Größe der Teilfläche: 
a-g-v-Werte: 

ha 

Maßnahme: 
a-g-v-Werte: 
ha 

Teilfläche Nr. 2: 

Flächentyp: 
Größe der Teilfläche: 

PL/\NUNGSGHUPPE DIRKS 

0,732 ha 

a: 1,20 % 0,009 ha g: 44, 60 % 0,326 ha v: 54,20 % 0,397 

Steildach 

0,238 ha 

a: 85,00 % 0, 202 ha g: 0, 00 % 0,000 ha 

Rahr-/Rigolenversickerung 

v: 15,00 % 0,036 

a: O,OO % 0,000 ha g: 100,,00 % 0,202 ha v: 0,00 % 0,000 

Flachdach 

0,119 ha 
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a-g-v-Werte: 

ha 

Maßnahme: 

a-g-v-Werte: 

ha 

Teilfläche Nr. 3 : 

Flächentyp: 

Größe der Teilfläche: 

a-g-v-Werte: 

ho 

Maßnahme: 

a-g-v-Werte: 

ha 

Teilfläche Nr. 4: 

Flächentyp: 

Größe der Teilfläche: 

a-g-v-Werte: 

ho 

Maßnahme: 

a-g-v-Werte: 

ha 

Zusammenfassung 

GEMEINDE SARlBÜTTEL 

a: 75,00 % 0,089 ha g: 0,00 % 0,000 ha v: 25,00 % 0,030 

F./ächenversickerung 

a: OßO % 0,000 ha g: 83,00 % 0, 074 ha v: 17,00 % 0,015 

Pflaster mit offenen fugen 

0,119 ha 

a: 35,00 % 0,042 ha g: 50,00 % 0,060 ha v: 15,00 % O,OJ.8 

Scl)achtversickerung 

a: 0,00 % 0,000 ha g: 100,00 % 0,042 ha v: 0,00 % 0,000 

Pflaster mit dichten Fugen 

0,209 ha 

a: 70,00 % 0,146 ha g: 0,00 % 0,000 ha 

Ableitung (l<analisation) 

a: 100,00 % 0,146 ha g: 0,00 % 0,000 ha 

v: 30,00 % Oß63 

v: 0,00 % 0,000 

Schritt 1a: Nicht versiegelte (natürliche) Fläche im veränderten Zustand 

Größe der Fläche: 

a-g-v-Werte: 

ha 

0,732 ha 

a: 1,20 % 0,009 ha g: 44,60 % 0,326 ha v: 54,20 % 0,397 

Schritt 1b: Versiegelte fläche im veränderten Zustand 

Größe der Fläche: 

a-g-v-Werte: 

PLANlJNGSGRUPPE DIRKS 

0,685 ha 

(a: 70,00 % 0,480 ha} g: 8, 69 % 0,060 ha 
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ha 

Schritt 2: Maßnahmen für den abflussbildenden Anteil 

0,480 ha Größe der Fläche: 

a-g-v-Werte: a: 30,51 % 0,146 ha g: 66,32 % 0,318 ha 

ha 

Summe veränderter Zustand 

1,417 ha Große der Fläche: 

a-g-v-Werte: a: 10,94 % 0,155 ha g: 49,68 % 0,704 ha 

ha 

Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz: Fa/11 

Zulässige Veränderung 

a-g-v-Werte: (+5%} a: 0,088 ha g: 0,703 ha v: 0,839 ha 

Zulässige Veränderung 

a-g-v-Werte (-5%): a: 0,000 ha g: 0,561 ha v: 0,697 ha 

Einhaltung 

der Grenzwerte: a: Änderung von+/- 5 % nicht eingehalten 

g: Änderung von +/- 5 % nicht eingehalten 

v: Änderung von +/- 5 % nicht eingehalten 

Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz: Fall 2 

Zulässige Veränderung 

a-g-v-Werte: (+15%) a: 0,230 ha g: 0,845 ha v: o,981 ha 

Zulässige Veränderung 

a-g-v-Werte H5%): a: 0,000 ha g: 0,419 ha v: 0,555 ha 

Einhaltung 

der Grenzwerte: a: Änderung von +/- 15 % eingehalten 

g: Änderung von +/-15 % eingehalten 

v: Änderung von +/- 15 % eingehalten 

PLANUNGSGRUPPE DIRKS 
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v: 3,16 % 0,015 
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Aufgestellt: Albersdorf, den 13.08.2021 Ru 

9.2 Wasser 

Die Versorgung mit Wasser erfolgt durch Anschluss an das Versorgungsnetz des Wasserver­

bandes Süderdithmarschen. 

9.3 Elektrizität 

Die Versorgung mit Elektrizität erfolgt über Erdkabel durch Anschluss an das Versorgungs­

netz der Schleswig-Holsteln Netz AG, 

9.4 Abfallbeseitigung 

Die Abfallbeseitigung erfolgt in geschlossenen Behältern über die zentrale Abfallbeseiti­

gung. Die Abfallbeseitigung ist durch die Satzung über die Abfallbeseitigung des Kreises 

Dithmarschen (AWD) geregelt. 

9.5 Telekommuhikation 

Im Bereich der Straßen und Wege sind zum Zeitpunkt der Erschließung Telekommunikati­

onskabel als Erdkabel auszulegen. 

9.6 Feuerlöscheinrichtungen 

Als Feuerlöscheinrichtungen sind in erforderlicher Zahl Hydranten anzuordnen; im Zuge der 

Detailplanung sind diesbezüglich mit der zuständigen Fachbehörde die erforderlichen Ab· 

Stimmungen rechtzeitig vorzunehmen. 

Für den gesamten Bebauungsplan ist ein Löschwasservolumenstrom von mindestens 

16001/min über mindestens zwei Stunden nachzuweisen. 

10. Denkmalschutz 

Innerhalb des Plangebietes sind derzeit keine Denkmäler oder Fundstellen bekannt. Das 

Plangebiet liegt allerdings in archäologischem lnteressensgebiet. Im Rahmen geplanter Erd­

arbelten ist daher eine frühzeitige Beteiligung des Archäologischen Landesamtes Schleswig­

Holstein nach § 12 DSchG not wendig. Zudem sind die Bestimmungen des Denkmalschutz­

gesetzes zu beachten. 

Grundsätzlich gilt: 

Falls während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, 
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ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum 

Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich hier sind gern. § 15 DSchG (in der 

Neufassung vom 30. Dezember 2014) der Grundstückseigentümer und der Leiter der Arbei­

ten. 

11. Maßnahmen zur Ordnung von Grund und Boden 

Soweit sich das zu bebauende Gelände in privatem Eigentum befindet und die jetzigen 

Grundstücksgrenzen eine Bebauung nach dem vorliegenden Bebauungsplan nicht erlau­

ben, müssen bodenordnende Maßnahmen gemäß§§ 45 ff BauGB, bei Grenzregelungen das 

Ve1fahren nach §§ 80 BauGB sowie bei Inanspruchnahme privater Flächen für öffent liche 

Zwecke das Verfahren nach §§ 85 ff BauGB vorgesehen werden. 

Die vorgenannten Maßnahmen und Verfahren sollen jedoch nur dann durchgeführt wer­

den, falls die geplanten Maßnahmen nicht oder nicht zu tragbaren Bedingungen oder nicht 

rechtzeitig im Wege freier Vereinbarungen durchgeführt werden können. 

12. Flächenbilanz 

Tabelle 2: Flächenbilanzierung 

Bruttobauland ml % 

Allgemeines Wohngebiet - WA - 11.348 80,1 

Straßenverkehrsfläche 2.246 15,9 

Private Grünfläche 

(Strauch-, Baum-, Wallhecke) 
573 4,0 

Gesamt 14.167 100 

13. Kosten 

Die Kosten werden in die Investitions- und Haushaltsplanung aufgenommen. 

Aufgrund des§§ 127 ff BauGB in Verbindung mit ihrer Erschließungsbeitragssatzung ist die 

Gemeinde Sarzbüttel berechtigt, zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwan­

des für Erschließungsanlagen Erschließungsbeiträge zu erheben. Gemäß der Erschließungs­

beitragssatzung trägt die Gemeinde Sarzbüttel 10 v.H. des beit ragsfähigen Erschließungs­

aufwandes. 
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Für die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswassef) er­

hebt die Gemeinde Sarzbüttel Anschlussbeiträge auf der Grundlage des § 8 Kommunalab­

gabegesetz (KAG) in Verbindung mit der Beitrags- und Gebührensatzung zur Abwassersat­

zung. 
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14. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 der Gemeinde Sarzbüttel gelingt es, Flä­

chenpotenziale in bevorzugter Lage für Wohnzwecke nutzbar zu machen. 

Der vorliegende Bebauungsplan Nr. 7 der Gemeinde Sarzbüttel schließt sich an im Zusam­

menhang bebaute Ortsteile an und begründet die Zulässigkeit von Wohnnutzungen; auf der 

Grundlage des§ 13b BauGB wird er als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß§ 13a 

BauGB im sog. ,,beschleunigten Verfahren" aufgestellt. 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Sarzbüttel stellt die Bauflächen inner­

halb des Plangeltungsbereiches als Flächen für die Landwirtschaft dar, 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Sarzbüttel wird im Rahmen einer Berichtigung an­

gepasst und das betreffende Areal nunmehr als Wohnbaufläche (W) nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 

BauGB i.V.m. § 1 Abs 1 Nr. 1 BauNVO dargestellt. 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Sarzbüttel wird im Zuge des vorliegen­

den Verfahrens zu Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 nach§ 13a Abs. 2 Satz 2 BauGB 

im Wege der Berichtigung angepasst (7. Änderung). 

Sarzbüttel, den 

-Bürgermeister-

PLANUNGSGRUPPE DIRKS M ÄRZ 2022 
24 



BEBAUUNGSPLAN NR. 7 GEMEINDE SARZBÜTTEL 

7. Berichtigung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Sarzbüttel im Zusammenhang mit der Aufstellung mit dem 
Bebauungsplan Nr. 7 (§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 

ZEICHENERKLÄRUNG: 

Planzeichen 

1. 

2. 

D 

PLANUNGSGRUPPE DIRKS 

Erläuterung 

Art der baulichen Nutzung 

Wohnbaufläche 

Sonstige Planzeichen 

Umgrenzung des Berichtigungsbereiches 
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§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
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